
WERTE- 
MANAGEMENT

Durch unser Wertemanagement wollen wir bei Hülskens Wasserbau 
die Grundwerte und Verhaltensgrundsätze in allen Bereichen unseres 
Unternehmens sichern und Vertrauen bei unseren Partnern und 
Mitarbeitern schaffen, um auf dieser Basis unseren langfristigen  
Erfolg sicher gründen zu können. 
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„ ZIEL IST ES BEI 
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UND MITARBEITERN 
VERTRAUEN ZU 
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1.  
EINLEITUNG 

Ethik und Verlässlichkeit in Wirtschaft und 
Gesellschaft gewinnen – auch und gerade in 
der Bauwirtschaft – zunehmend in der gesell-
schaftspolitischen Diskussion an Bedeutung. 

Daraus resultieren hohe Anforderungen in den 
Märkten, in denen wir uns bewegen wollen und 
müssen. Wir haben uns deshalb entschieden 
dem EMB-Wertemanagement Bau e.V. als Mit-
glied beizutreten. Diese Institution hat sich mit 
dem Wertemanagement ausführlich befasst und 
ermöglicht es seinen Mitgliedern, die Einhaltung 
ethischer Grundsätze extern zu überprüfen und 
sich durch eine entsprechende Zertifizierung 
bestätigen zu lassen. Wir legen größten Wert 
auf die Einhaltung dieser Grundwerteerklärung. 
Deshalb stellen wir uns dem externen, nach der 
Satzung und den Auditrichtlinien des Vereins 
festgelegten Auditverfahren, das die Einrichtung 
und Umsetzung unseres Wertemanagement-
systems in regelmäßigen Abständen bestätigt.

- sei es etwa die Angebotserstellung, die Bau-
ausführung oder die Gewährleistung - auf eine 
gute Zusammenarbeit sowohl innerhalb unseres 
Unternehmens als auch mit unseren externen 
Partnern angewiesen sind. Der Rahmen dieser 
Zusammenarbeit wird zwar in Verträgen gere-
gelt, doch die Vielfalt unserer Aufgaben macht 
jedoch oftmals eine allumfassende Regelung 
nicht möglich, so dass der Vertrag der Ergän-
zung durch einen vertrauensvollen Umgang be-
darf. 

Auch mit unseren Partnern des Wettbewerbs 
gibt es vielfältige Beziehungen, entweder im 
Wettbewerb als Mitwettbewerber oder bei ge-
meinsamen Lösungen von Bauaufgaben in Ar-
beitsgemeinschaften. All diese Beziehungen be-
stimmen unser Handeln. Faire Partnerschaft im 
Umgang miteinander ist für uns und die mit uns 
am Bau Beteiligten ebenso wichtig, wie die fach-
lich richtige und wirtschaftlichste Lösung der 
uns gestellten Bauaufgaben. Unsere Grundwer-
teerklärung betrifft also nicht nur uns, sondern in 
gleichem Maße die Partner. Die Wichtigkeit des 
fairen Umgangs miteinander wird besonders 
deutlich bei der Ausgestaltung von Angebotsbe-
dingungen, bei der Ausfertigung von Angeboten 
und bei der Abwicklung von Bauaufträgen. 

Wesel, im September 2019

Dipl.-Ing Thomas Groß Dipl.-Ing Michael Wilms

Unser Handeln ist selbstverständlich nicht 
Selbstzweck, sondern muss neben dem Schutz 
des Unternehmensvermögens und dem des 
Kunden dienen. Durch Erreichen eines ange-
messenen wirtschaftlichen Ergebnisses ist der 
langfristige Bestand und die Entwicklung des 
Unternehmens zu sichern.

Also müssen die Unternehmenswerte auch 
diesem Ziel Rechnung tragen, was nicht bedeu-
tet, dass der Wettbewerb, der Motor des Fort-
schritts, damit ausgeschaltet wird. Es wird aber 
durch gemeinsame Werte fairer. 

Das Werteprogramm ist von allen Mitarbeitern 
umzusetzen. Jedem, der mit uns zusammen-
arbeitet, soll die Gewissheit gegeben werden, in 
uns einen zuverlässigen und fairen Vertragspart-
ner zu haben.

Die nachfolgenden Verhaltensgrundsätze prä-
zisieren die Grundwerteerklärung unseres 
Unternehmens. Aber es können nicht für alle 
Situationen detaillierte Handlungsanweisungen 
gegeben werden. In solchen Fällen ist im Sinne 
der hier niedergelegten Regeln zu entscheiden. 
In Zweifelsfällen ist Rücksprache mit der Ge-
schäftsführung zu nehmen.

Ziel unseres unternehmerischen Handelns ist 
es, auf der Grundlage unserer hier niedergeleg-
ten Grundwerte und Verhaltensgrundsätze in 
allen Bereichen unseres Unternehmens und mit 
unseren Mitarbeitern das langfristige Bestehen 
unseres Unternehmens zu sichern.

Wir haben unser Werteprogramm nach den 
Grundsätzen des „EMB-Wertemanagement Bau 
e.V.“ (www.bauindustriebayern.de/emb.html) er-
stellt.

Diese Grundwerterklärung stellt unsere Unter-
nehmenskultur dar. Ziel ist es durch die Umset-
zung dieses Programms bei unseren Partnern 
und Mitarbeitern Vertrauen zu schaffen, um auf 
dieser Basis unseren langfristigen Erfolg sicher 
gründen zu können. 

Vertrauen ist deshalb so wichtig, da wir in allen 
Phasen unseres unternehmerischen Handelns 

Verhaltensgrundsätze
„DAFÜR STEHEN WIR GEMEINSAM.“
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2.  
RECHTSTREUE 

„ WIR HALTEN UNS AN GESETZ  
UND ORDNUNG.“

Als Unternehmen sind wir Teil der Gesellschaft. 
Deshalb akzeptieren wir den Rechtsstaat und 
leben seine Möglichkeiten und Verpflichtungen 
aktiv. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Unser 
Handeln richtet sich an den jeweilig geltenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen aus.

Wir fordern für unser Unternehmen und alle 
Mitarbeiter relevante Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten und fordern auch von unseren Ge-
schäftspartnern ein korrektes Verhalten bei allen 
geschäftlichen Tätigkeiten. Auch ethisch nicht 
vertretbare Handlungen werden in unserem Un-
ternehmen nicht toleriert. 

3.  
KORRUPTIONSVERBOT  
(NULL TOLERANZ) 

„ ZUSAMMENSTEHEN GEGEN  
KORRUPTION.“

Kein Geschäftsabschluss ist es wert, das Ver-
trauen in unser Unternehmen zu erschüttern und 
den guten Ruf unserer Unternehmensgruppe zu 
gefährden.

Das Anbieten oder Gewähren von unzulässigen 
Vorteilen (Bestechung, Vorteilsgewährung) als 
auch das Fordern oder Annehmen solcher Vor-
teile (Bestechlichkeit, Vorteilsannahme) wird 
nicht geduldet.

4.  
VERBOT  
WETTBEWERBS- 
BESCHRÄNKENDER  
ABSPRACHEN

„ WIR AKQUIRIEREN DURCH KÖNNEN 
UND LEISTUNG.“

Wir akzeptieren die Regeln des fairen, freien 
Wettbewerbs und sind gegen wettbewerbsver-
zerrende Absprachen über Preise, Wettbewerbs-
verzicht oder die Aufteilung von Märkten oder 
Kundensegmenten.

Es ist die Philosophie unseres Unternehmens, 
Aufträge im fairen Wettbewerb zu gewinnen. Wir 
setzen dabei auf innovative Lösungsansätze und 
nicht auf Wettbewerbsbeschränkung. Wir geben 
keine Scheinangebote bei Ausschreibungen ab.

Korruption, Verstöße gegen das Kartellrecht und 
andere rechtswidrige Handlungen sind für uns 
nicht hinnehmbar.

Wir richten uns stets nach diesen Grundsätzen 
und erwarten dies auch von unseren Partnern 
und Wettbewerbern. Wir lehnen jede Wettbe-
werbsverfälschung durch Unternehmen und 
Branchenverbände ab. Der Wettbewerb ist für 
uns wichtig, da ohne ihn Anreize für Innovationen 
fehlen würden.

WERTE-MANAGEMENT

BEGRIFFLICHKEITEN
MITARBEITER

Zur besseren Lesbarkeit wird im nachfol-
genden Text nur der Begriff des Mitarbeiters 
verwendet. Mit diesem werden Frauen und 
Männer gleichzeitig angesprochen. Die 
verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keine Wertung.

PARTNER

Alle Auftraggeber, Lieferanten, Berater, Nach-
unternehmer, Bauherren, Behörden usw. mit 
denen wir im Rahmen unserer Unterneh-
menstätigkeiten in Berührung kommen. (Im 
Sinne des Qualitätsmanagements „interes-
sierte Parteien“)
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5.  
ETHIK IM UMGANG 
MIT PARTNERN

„ WIR STEHEN FÜR RESPEKTVOLLEN, 
KORREKTEN UND FAIREN UMGANG  
MIT UNSEREN PARTNERN“

Unser Handeln ist auf die Erfüllung der mit unse-
ren Geschäftspartnern vereinbarten vertragli-
chen Verpflichtungen ausgerichtet. 

Unser Verhalten gegenüber unseren Geschäfts-
partnern ist von dem Bestreben nach langfristi-
gen Beziehungen geprägt. Handeln unter dieser 
Prämisse erfüllt auch die Einhaltung der weite-
ren Regeln. Das Sprichwort „Was Du nicht willst, 
dass man Dir tu’, dass füg’ auch keinem andern 
zu“ vermittelt sehr gut die dahinter stehenden 
Grundwerte. Respekt, Korrektheit und Fairness 
bestimmen unser Verhältnis zu unseren Ge-
schäftspartnern. Diese Grundsätze gelten auch 

6.  
KUNDEN- 
ZUFRIEDENHEIT

„HOHE QUALITÄT ZEICHNET UNS AUS.“

Wir wollen die hohen Ansprüche unserer Kunden 
an die Qualität erfüllen. Wir stehen für mängel-
freie, termingerechte und kundenorientierte Leis-
tungserbringung.

Wir sind zuverlässig bei der Erledigung von Män-
gelansprüchen.

7.  
UMGANG MIT  
GESCHENKEN UND 
EINLADUNGEN

„ KLEINE GESCHENKE ERHALTEN DIE 
FREUNDSCHAFT … NICHT NUR!“

Für den Umgang mit Geschenken und Zuwen-
dungen gilt der Grundsatz der Angemessenheit. 
Grundsätzlich werden nur Geschenke und Zu-
wendungen gewährt bzw. akzeptiert, die nicht 
als beeinflussend oder verpflichtend gesehen 
werden könnten. 

Die Übergabe oder Entgegennahme von Geldge-
schenken ist nicht gestattet.

Speziell in der Weihnachtszeit geht eine Flut 
an Werbegeschenken von Lieferanten und Ge-
schäftspartnern ein. Diese werden generell von 
uns entgegengenommen. An einem der letzten 
Arbeitstage im Jahr werden diese dann in Form 
einer Tombola an alle Mitarbeiter verteilt.

Für den Umgang mit Amtsträgern oder anderen 
Vertretern öffentlicher Stellen gelten besonders 
strenge Voraussetzungen. Diesen dürfen grund-
sätzlich keine Geschenke oder sonstige Vorteile 
gewährt werden, die einen Bezug zu ihren dienst-
lichen Tätigkeiten haben.

bei Meinungsverschiedenheiten, wenn es darum 
geht, Einigkeit herzustellen. Dabei sind die wirt-
schaftlichen Interessen des Unternehmens zu 
berücksichtigen. 

Bei der Erfüllung unserer Bauaufgaben ist die 
Zusammenarbeit mit Nachunternehmern und 
Lieferanten von entscheidender Bedeutung. Der 
gegenseitige korrekte und faire Umgang mit die-
sen ist unverzichtbar.

Ehrlichkeit und Transparenz bei der Vertrags-, 
Preis- und Rechnungsgestaltung und eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit sind eine wich-
tige Grundlage. Wir haben die Erwartung, dass 
unsere Partner ebenso hohe Anforderungen an 
sich stellen.
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8.  
ABLEHNUNG  
ILLEGALER  
BESCHÄFTIGUNGS-
VERHÄLTNISSE

„ ARBEITNEHMER HABEN EIN  
RECHT AUF ORDNUNGSGEMÄSSE  
BESCHÄFTIGUNG“

Wir stehen zu unserer Verantwortung als Arbeit-
geber und halten alle arbeits- und sozialrechtli-
chen Vorschriften und Normen ein. 

Insbesondere lehnen wir jede Form von illegaler 
Beschäftigung ab. Unerlaubte Arbeitnehmer-
überlassung und Scheinselbstständigkeit ist bei 
uns nicht toleriert.

Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, dies auch 
stets bei unseren Lieferanten, Nachunterneh-
mern und sonstigen Geschäftspartnern einzu-
fordern. Im Falle einer Nichteinhaltung hat eine 
Beauftragung zu unterbleiben oder muss sogar 
beendet werden.

Wir verpflichten uns, unseren Mitarbeitern im-
mer mindestens den gültigen gesetzlichen Min-
destlohn zu zahlen und auch bei unseren Nach-
unternehmern darauf zu achten.

9.  
SCHUTZ DES  
FIRMENVERMÖGENS

„ WIR HANDELN IM INTERESSE DER 
FIRMA.“

Hinsichtlich der Firmeninteressen, eines sparsa-
men, verantwortungsvollen und sorgsamen Um-
gangs mit Firmeneigentum/ Betriebsvermögen 
wird von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Loyalität erwartet.

Es ist grundsätzlich nicht gestattet, das Firmen-
eigentum zu privaten Zwecken zu nutzen. 

Die ausnahmsweise Nutzung von Fahrzeugen, 
Maschinen, Geräten oder Werkzeugen zu priva-
ten Zwecken ist von einem Vorgesetzten oder 
der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Geschäftsgeheimnisse sind als geistiges Eigen-
tum der Firma zu wahren – auch die unserer Ge-
schäftspartner. 

Der Schutz von Kundenvermögen muss immer 
gewährleistet sein.

10.  
LOYALITÄT UND  
VERMEIDUNG VON  
INTERESSENS- 
KONFLIKTEN

„ DER MITARBEITER VERKÖRPERT DAS 
UNTERNEHMEN.“

Wir streben ein professionelles Verhältnis zu al-
len Geschäftspartnern, zur Wahrung einer sach-
lichen Geschäftsbeziehung, an. 

Situationen, bei denen es zur Vermischung von 
Privatem und Geschäftlichem kommen könnte 
und dadurch das Unternehmen eventuell beein-
trächtigt und geschädigt wird, sind zu vermeiden.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Ge-
schäftsentscheidungen stets im besten Interes-
se unseres Unternehmens und nicht auf der Ba-
sis von persönlichen Interessen zu treffen. Beim 
Eintreten von eventuellen Interessenkonflikten 
ist umgehend der Vorgesetzte zu informieren.

Nebentätigkeiten müssen gemeldet werden und 
bedürfen der Zustimmung der Geschäftsleitung. 
Nebentätigkeiten bei am Geschäftsprozess Be-
teiligten werden grundsätzlich abgelehnt.

WERTE-MANAGEMENT
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11.  
WAHRUNG VON  
GESCHÄFTS- 
GEHEIMNISSEN

„ WIR SIND VERSCHWIEGEN UND LOYAL 
GEGENÜBER DEM UNTERNEHMEN.“

Wir setzen absolute Verschwiegenheit im Um-
gang mit Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen 
voraus.

Im Vertrauen gegenüber Partnern und Mitarbei-
tern erwarten wir, dass die Wahrung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie von 
geistigem Eigentum gewährleistet wird. Wir sa-
gen dies auch bezüglich uns bekannt geworde-
ner Unterlagen unserer Partner zu.

Die Vertraulichkeitsverpflichtung unserer Mit-
arbeiter gilt auch nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses fort.

Daten und betriebliche Informationen sind vor 
dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen.

12.  
UMGANG MIT  
SPENDEN,  
SPONSORING

„ TU GUTES UND MACH ES RICHTIG.“

Hier gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
der Angemessenheit, der Transparenz und Do-
kumentation. Über Spenden entscheidet aus-
schließlich die Geschäftsleitung.

Es werden grundsätzlich nur Geschenke und 
Zuwendungen gewährt oder akzeptiert, welche 
nicht als Beeinflussung oder Verpflichtung ver-
standen werden können.

Mit Spenden und Unterstützungen an Vereine 
und karitative Organisationen kommt die Unter-
nehmensgruppe ihrer sozialen Verpflichtung 
nach. Es sind freiwillige Leistungen ohne Ge-
genleistung. Spenden an Einzelpersonen oder 
gewinnorientierte Organisationen sind ausge-
schlossen.

Alle Spenden erfolgen stets transparent und 
müssen im Einklang mit unseren Unterneh-
menswerten stehen.

„ DAFÜR STEHEN 
WIR GEMEINSAM.“

UNSER WERTE-MANAGEMENT
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13.  
UMGANG MIT  
MITARBEITERN,  
INFORMATION UND 
KOMMUNIKATION

„ UNSERE MITARBEITER SIND UNSER 
GRÖSSTES KAPITAL“

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter ver-
pflichten sich zur Einhaltung der Gleichbehand-
lung und Chancengleichheit seiner Mitarbeiter. 

Wir achten auf unsere Mitarbeiter und pflegen 
einen respektvollen und loyalen Umgang mitei-
nander. Bei unseren Mitarbeitern setzen wir auf 
Vertrauen und ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung.

Wir wissen, dass zufriedene und motivierte Mit-
arbeiter die wichtigste Ressource des Erfolges 
sind. 

Die Geschäftsleitung und die Führungskräfte 
leben gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern den Grundsatz der „offenen Tür“ vor.

14.  
MITARBEITER  
FÖRDERN

„ WIR FÖRDERN DIE KREATIVITÄT  
UND DIE FÄHIGKEITEN UNSERER  
MITARBEITER.“

Wir fördern durch Aus- und Weiterbildung den 
Wissensstand im Unternehmen.

Wir sehen die persönlichen Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiter als großes Entwicklungspotential, 
das wir zielgerichtet in immer größerem Umfang 
nutzen und fördern. 

Wir fördern Maßnahmen, die die Identifikation 
unserer Mitarbeiter mit dem Unternehmen stei-
gern und geben der Kreativität unserer Mitarbei-
ter stets ausreichenden Raum. 

Ein innerbetriebliches Vorschlagswesen, Qua-
litäts- und Wertemanagementsystem sollen 
dafür den Rahmen beschreiben und die persön-
liche Entfaltung und Weiterentwicklung stützen.

15.  
ARBEITSSICHERHEIT 
UND GESUNDHEITS-
SCHUTZ

„ DIE SICHERHEIT UND GESUNDHEIT DER 
MITARBEITER SIND GRUNDLAGE UNSE-
RER SOZIALEN VERANTWORTUNG.“

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der gesetz-
lichen und berufsgenossenschaftlichen Vor-
gaben zur Arbeitssicherheit und zum Gesund-
heitsschutz, sowie der eigenen Vorgaben und 
Sicherheitsvorschriften. Insbesondere die Vor-
gaben unseres AMS-Systems sind zu berück-
sichtigen.

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, ein 
sicheres Arbeitsumfeld für sich, seine Kollegen 
und für unsere Partner zu schaffen und auf Ge-
fahren frühzeitig und ausdrücklich hinzuweisen. 

Es ist unser aller Bestreben, die Sicherheit aller 
am Bau Beteiligten stetig zu verbessern. Unser 
Werkzeug hierfür ist die WWW-Karte (Was wäre, 
wenn …. etwas passiert wäre).
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17.  
UMWELTSCHUTZ

„ WIR SIND PARTNER FÜR EINE  
BESSERE UMWELT.“

Eine intakte Umwelt ist die Grundlage allen Le-
bens und somit auch eine wichtige Grundlage 
unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Daseins.

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
ein umweltgerechtes Handeln, Arbeiten und 
Denken ist ein wichtiges Leitmotiv innerhalb 
unserer Unternehmensgruppe.

Das Ziel allen Handelns unseres Unternehmens 
muss darauf ausgerichtet sein, die Umwelt so 
weit wie möglich zu schützen, Ressourcen ein-
zusparen und unseren Kindern und Kindeskin-
dern eine intakte Umwelt mit entsprechenden 
Strukturen zu hinterlassen. 

Wir praktizieren in unseren Unternehmen aktiven 
Umweltschutz durch neue Techniken, Verfahren 
und Werkstoffe, die mit unserer Geschäftstätig-
keit verbunden sind.

Auch Investitionen werden unter Beachtung die-
ser Prämissen getätigt.

Wir halten uns an die geltenden Umweltschutz-
vorschriften.

Im Rahmen von Baumaßnahmen sollen Umwelt-
schäden, sowie Beeinflussungen der Umwelt 
vermieden und auf das technisch und organisa-
torisch unvermeidliche Maß begrenzt werden.

Es ist eine vorrangige Aufgabe aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, jegliche Gefährdung der 
Umwelt zu vermeiden. Wird ein Zuwiderhandeln 
beobachtet, sind der Vorgesetzte oder die Ge-
schäftsleitung umgehend zu verständigen.

16.  
GLEICHBEHANDLUNG 
UND GLEICHSTELLUNG

„ DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST  
UNANTASTBAR. ALLE MENSCHEN  
SIND VOR DEM GESETZ GLEICH. 
(GRUNDGESETZ BRD)“

Niemand darf aufgrund des Geschlechts, des 
Alters, der Nationalität, der Hautfarbe, der Her-
kunft, der körperlichen Konstitution, des Ausse-

hens, der sexuellen Orientierung oder politischen 
bzw. religiösen Überzeugung benachteiligt, be-
günstigt oder ausgegrenzt werden. 

Gleichbehandlung und Gleichstellung aller Mit-
arbeiter ohne Ansehen der Person erachten wir 
als gelebte Selbstverständlichkeit im alltäglichen 
Miteinander innerhalb des Unternehmens.
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18.  
VERANTWORTUNG 
DER LEITUNG FÜR DAS 
WERTEMANAGEMENT

„ WERTEMANAGEMENT IST CHEFSACHE“

Die Einhaltung der ethischen Werte betrifft jeden 
Teil des Unternehmens. 

Die Unternehmensleitung jedoch hat eine beson-
dere Vorbildfunktion, da sie auch die Verantwor-
tung für das Werteprogramm trägt und damit 
auch die Bedeutung dieses Wertesystems inner-
halb des Unternehmens betont. 

Zudem trägt auch jede Führungskraft vom Be-
reichsleiter bis zum Vorarbeiter die Verantwor-
tung, für die ihr anvertrauten Mitarbeiter und hat 
ihre jeweiligen Organisations- und Aufsichts-
pflichten zu erfüllen. Sie ist verantwortlich dafür, 
dass in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
keine Verstöße gegen die hier definierten Verhal-
tensgrundsätze und Gesetze stattfinden.



Hülskens Wasserbau  
GmbH & Co. KG

Hafenstr. 3 
46483 Wesel

T: 0281 / 204 - 230 
F: 0281 / 204 - 204

wasserbau@huelskens.de 
www.huelskens-wasserbau.de


